
 

 

 

 

Hinweise zur Nutzung der im Rahmen von Microsoft Live@edu 

angebotenen Dienste 

 

Mit der Entscheidung zur Nutzung der im Rahmen von Live@edu zur Verfügung gestellten 

Dienste und der Anmeldung Ihrer Einrichtung steht Ihnen eine innovative Kooperations- und 

Kommunikationsplattform zur Verfügung. Das Konzept dieser Plattform sieht ihre 

eigenständige und eigenverantwortliche Verwaltung innerhalb der jeweiligen Einrichtung vor. 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben 

– auf ausgewählte Aspekte hingewiesen werden, die bei der Nutzung des Angebotes 

besonders zu beachten sind. 

1. Allgemeine Hinweise 

Es wird dringend empfohlen, die Nutzungsbedingungen des Angebotes und seiner Dienste 

aufmerksam zu lesen und deren Einhaltung im Rahmen der Nutzung genau zu beachten 

und – soweit möglich – zu überwachen.  

 

Spezielle gesetzliche Regelungen oder Verwaltungsvorschriften betreffend Ihre Einrichtung 

können im Rahmen der Nutzung des Angebotes und seiner Dienste zu beachten sein – 

informieren Sie sich über den Inhalt dieser Bestimmungen, bevor Sie die Plattform zum 

Einsatz bringen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass die Nutzer der Plattform häufig in der Nutzung von elektronischen 

Medien unerfahren sind. Verbinden Sie die Einführung von Live@edu an Ihrer Einrichtung 

mit einer umfassenden Information über elektronischen Medien ausgehenden Risiken und 

einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen. 

 

Zweckmäßig ist, ein eigenes Regelwerk für die Nutzung von Live@edu an Ihrer Einrichtung 

aufzustellen bzw. in Ihre Hausordnung zu übernehmen. Dieses sollte auch die Folgen 

aufzeigen, die Verstöße gegen diese Regeln nach sich ziehen. Jeder Nutzer sollte vor der 

erstmaligen Nutzung von Live@edu dokumentieren, dass er das Regelwerk zur Kenntnis 

genommen hat und dieses akzeptiert. 

 

Bitte weisen Sie Nutzer darauf hin, dass im Falle einer Nutzung des Angebotes mittels des 

heimischen Internetzuganges unter Umständen der Anschlussinhaber für Handlungen, die 

gegen geltendes Recht verstoßen, zur Verantwortung gezogen werden kann.  

2. Hinweise zum Datenschutz 

Die Nutzung der Dienste setzt voraus, dass der einzelne Nutzer persönliche Daten (z.B.: 

Name, E-Mail-Adresse) im Angebot hinterlegt. Hierbei handelt es sich um sog. 

personenbezogene Daten. Daher sind datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten. Über 

Funktionalitäten von Live@edu werden diese Daten auch Dritten innerhalb (z.B.: über 

Adressbücher) und außerhalb Ihrer Einrichtung (z.B.: über E-Mail-Verkehr) bekannt 

gemacht. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Speicherung und Weitergabe solcher Daten die 

Zustimmung der betreffenden Person benötigen. Und nutzen Sie die Möglichkeiten zum 

Einschränken der Weitergabe von personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Administration des Angebotes.  

 

Bei beachten Sie bei der Festlegung der Struktur der Live@edu-E-Mail-Adressen an Ihrer 

Einrichtung, dass diese keinesfalls Informationen in Bezug auf deren Alter, Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Gruppe an Ihrer Einrichtung (z.B.: Semester, Seminar) oder deren 

Anschrift enthalten sollten. Es ist z.B. einfach und auch sicher, wenn die Live@edu-E-Mail-

Adresse nur aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und des Nachnamens des 

Nutzers besteht. Wird beim Anmelden bei Live@edu festgestellt, dass bereits eine 
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Verwendung dieser Buchstabenkombination durch einen anderen Nutzer erfolgt, kann durch 

Hinzufügung einer Zahl (1,2,3 usw.) eine Unterscheidung erfolgen. 

 

Die Nutzerkonten sind durch ein Kennwort geschützt. Um einen unberechtigten Zugriff 

Dritter auf die Nutzerkonten zu vermeiden, sollten die Nutzer darüber informiert werden, 

welche Kennworte sicher und welche unsicher sind. Beachten Sie diese Grundsätze bereits 

bei der Festlegung des Kennwortes bei der Einrichtung eines Nutzerkontos. Definieren Sie 

Grundsätze, die bei der Änderung des Kennwortes durch den Nutzer zu beachten sind (z.B. 

Kombination von Buchstaben und Zahlen) und überwachen Sie die Einhaltung dieser 

Grundsätze durch die Nutzer mittels des Ihnen zur Verfügung stehenden 

Verwaltungswerkzeuges. 

3. Hinweise zum Urheberrecht 

Sowohl bei der Gestaltung des Angebotes innerhalb Ihrer Einrichtung als auch im Rahmen 

der Nutzung kommt der Einhaltung der Vorschriften des Urheberrechtes Bedeutung zu.  

 

Bei der Gestaltung des Angebotes sollte daher darauf geachtet werden, dass keine Bilder, 

Texte o.ä. verwendet werden, ohne dass hierzu eine Einwilligung des Inhabers der 

Urheberrechte vorliegt. 

 

Im Rahmen der Nutzung des bereit gestellten Speicherplatzes dürfen keinesfalls 

urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen und Dritten zur Verfügung gestellt werden. 

Dies betrifft beispielsweise die Nutzung des Angebotes als „Tauschbörse“ für 

urheberrechtlich geschützte Musikdateien, Klingeltöne, Bilder, Filme oder Software; aber 

auch die Bereitstellung von Kopien und Auszügen aus Schriftwerken (z.B. Lehrbüchern). 

Ebenso sollte unterbunden werden, dass im Rahmen der Dienste Informationen darüber 

ausgetauscht werden, an welchen Orten außerhalb des Angebotes Ihrer Einrichtung (z.B.: 

im Internet) die Urheberrechte Dritter verletzendes Material (Kopien von Musik, Filmen, 

Software) abgelegt worden sind. 

 

4. Hinweise zum Persönlichkeitsrecht 

Im Rahmen der Nutzung der Dienste von Live@edu kann es zur Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten kommen.  

 

Im Rahmen von Chats oder Blogs können beleidigende oder sonst ehrverletzende 

Äußerungen getätigt werden. Zu deren Vermeidung ist zu empfehlen, diese Dienste mit 

einem Moderator zu versehen und/oder regelmäßig zu prüfen. 

 

Andererseits kann es im Rahmen der Nutzung der zur Verfügung stehenden 

Speichermöglichkeit und des erlaubten Zugriffs Dritter auf solche Inhalte zum Hochladen 

von Bildern (z.B.: von Exkursionen, Ausflügen etc.) kommen, auf denen Personen 

abgebildet sind. Soweit solche Bilder Dritten zugänglich gemacht werden, ohne dass die 

abgebildete Person zugestimmt hat, kann darin eine Verletzung des Rechtes am eigenen 

Bild liegen. 
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